
 

 
 

Verwaltungsvorlage 
Vorlage-Nr.: 0651-2012/DaDi vom 09.02.2012  
Aktenzeichen: 033-002 

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen 
Beteiligungen: B/5 - Natur- und Umweltschutz 

L - Landrat 

Produkt: 1.01.01.12 Finanz- und Rechnungswesen 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 2. Infrastruktur- und 

Umweltausschuss 
Ö Zur Kenntnisnahme 

 2. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur Kenntnisnahme  

Betreff: Erwerb von Grundstücken für Naturschutzzwecke 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Kauf zweier Grundstücke in der Gemarkung Ober-Beerbach, Flur 11, Flurstück 40 und Flur 
11, Flurstück 34/3, zum Zweck der Erweiterung des Naturschutzgebietes „Fuchswiese bei 
Stettbach“ wird zugestimmt.  
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von 13.360 Euro zuzüglich Nebenkosten stehen im Haushaltsplan 
des Jahres 2011 auf dem Produkt 130301 und der Maßnahme "Geländeerwerb Naturschutz“ 
haushaltsrechtlich zur Verfügung. 
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Begründung: 
 
Die Abteilung B/5 beabsichtigt das Naturschutzgebiet „Fuchswiese bei Stettbach“ zu erweitern. Da 
sich zwei der betreffenden Grundstücke in Privatbesitz befinden, wurde Kontakt zu den 
Eigentümern bzw. der Eigentümergemeinschaft aufgenommen. Beide einverstanden sind, die 
Grundstücke an den Landkreis zu verkaufen. 
 
Gemeinde Seeheim-Jugenheim 
Gemarkung Ober-Beerbach Flur 11 Flurstück: 40  6096 m² 
 
Gemeinde Seeheim-Jugenheim 
Gemarkung Ober-Beerbach Flur 11 Flurstück: 34/3 2000 m² 
 
Der Kaufpreis der beiden Grundstücke beträgt 13.360 Euro zuzüglich Nebenkosten. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Produkt:  
Investitionsmaßnahme: 5.130001.500 

  
Aufwendungen 2011 2012 2013 

Sachkonto: 8050000 13.360,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Erträge 2011 2012 2013 

Sachkonto:  0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
 
 
 


